
Beispiel zur Düsseldorfer Tabelle für erwachsene Kinder: 

Nettoeinkommen 1. Elternteil 3.000 Euro

Nettoeinkommen 2. Elternteil 1.500 Euro

Gesamtes Nettoeinkommen 4.500 Euro
Unterhaltskosten anhand der 

Düsseldorfer Tabelle 2022:
601 Euro

(Das Kindergeld geht zusätzlich direkt an das Kind.)

Aufteilung der Unterhaltskosten 

Nettoeinkommen nach Abzug des 

Selbsbehaltes

1. Elternteil 1.720 Euro

2. Elternteil 220 Euro

Gesamt: 1.940 Euro

Rechenformeln für die Aufteilung der Unterhaltskosten:

1. Elternteil

2. Elternteil

Neben dieser Tabelle mit einem Rechenbeispiel zur Düsseldorfer Tabelle finden Sie bei Rechtecheck auch:

Wie man den Kindesunterhalt mit der Düsseldorfer Tabelle berechnen kann.

Die Düsseldorfer Tabelle 2022.

Das Einzelkind lebt beim 1. Elternteil, ist 19 Jahre alt, unverheiratet und geht zur Schule. 

Die Eltern sind erwerbstätig.

Nettoeinkommen eines Elternteiles nach Abzug

Gesamtes Nettoeinkommen nach Abzug
× Gesamt zu zahlende Unterhaltskosten

1.720 Euro

1.940 Euro
× 601 Euro = 532,85 Euro

220 Euro

1.940 Euro
× 601 Euro = 68,15 Euro

https://rechtecheck.de/familienrecht/unterhalt/kindesunterhalt-berechnen-duesseldorfer-tabelle/
https://rechtecheck.de/wp-content/uploads/duesseldorfer-tabelle.pdf

